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7. Teil 

Einführung 

Α . E i n l e i t u n g 

Betriebs- bzw. Unternehmensübertragungen bringen vielfältige Probleme 
tatsächlicher und rechtlicher Art mit sich. Mit der Einfügung des § 613a in das 
BGB im Jahre 19721 sollten vor allem die arbeitsrechtlichen Fragen einer 
Lösung nähergebracht werden. Durch diese Kodifizierung wurde der jahr-
zehntelang2 lebhaft geführte Meinungsstreit3 hinsichtlich der Rechtsfolgen4 

eines Betriebsübergangs - zumindest im Kernbereich - beendet. In Abs. 1 
S. 1 des § 613a BGB ist nunmehr ausdrücklich normiert, daß bei rechtsge-
schäftlichem Übergang eines Betriebes oder Betriebsteils der neue Inhaber in 
die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden 
Arbeitsverhältnissen eintritt. 

Von der Regelung dieses Zentralproblems eines Betriebsübergangs aber 
einmal abgesehen, sind alte Streitpunkte erhalten geblieben und neue aufge-
treten. Wohl infolge der früher  heftig umstrittenen Rechtsfolgenproblematik, 
die es aus der Zielsetzung des Gesetzgebers zu lösen galt5, wurde anscheinend 
völlig übersehen6, daß die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen des § 613a 

ι Durch § 122 BetrVG v. 15. 1. 1972, in Kraft  seit 19. 1. 1972; BGBl. I S. 13. 
2 s. hierzu u.a. die schon in den 20er und 30er Jahren zahlreich erschienen Disserta-

tionen: Stemmer } Diss. Jena 1927; Zeller,  Diss. Erlangen 1928; Pieper,  Diss. Köln 1930; 
Stauder,  Diss. Freiburg 1931; Hess, Diss. Gießen 1932; Gundlach, Diss. Rostock 1932; 
Schröder,  Diss. Greifswald 1933; Klein, Diss. Erlangen 1933; Keßler,  Diss. München 
1939; umfassende Nachw. auch bei Pottmeyer,  § 613a BGB und Mitbestimmung, 
S. 21 ff.,  dort Fn. 52ff. 

3 Zum Meinungsstand in Rspr. und Lit. vor Geltung des § 613a BGB, vgl. unten 
unter 2. Teil A . I I I . 3. a) aa) bzw. bb). 

4 Vgl. Begründung des Regierungsentwurfs,  BT-Drucks. VI/1786, S. 59. 
5 s. hierzu Fn. 4. 
6 Abgesehen von der Diskussion zur Haftungsregelung des § 613a Abs. 2 BGB (vgl. 

Stellungnahme des Bundesrats zum Regierungsentwurf,  BT-Drucks. VI/1786, S. 67; 
Gegenäußerung der Bundesregierung, zu BT-Drucks. VI/1786, S. 2; Schriftl.  Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung, BT-Drucks. VI/2729, S. 64 bzw. zu BT-
Drucks. VI/2729, S. 35) und der Tatsache, daß der Betriebsübergang nicht - wie 
ursprünglich gefordert  - der Mitbestimmung unterworfen,  sondern in das BGB ein-
gefügt wurde (vgl. BT-Drucks. VI/1786, S. 59), hat man der Vorschrift  im Laufe des 
Gesetzgebungsverfahrens  insgesamt nur sehr wenig Beachtung geschenkt (vgl. auch 
Stenogr. Berichte der 150. Sitzung des Deutschen Bundestages v. 10. 11. 71, 8662 [B]); 

2 Schwanda 
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Abs. 1 S. 1 B G B , zumal aufgrund des recht unglücklichen Wort lauts 7 , nicht 
minder problematisch sind8. D ie schon frühzeitig von Krejci  geäußerte Skep-
sis9: „ O b der im Vergleich zu den früheren  Auseinandersetzungen um die 
Betriebsübergangsfrage  recht leise gesetzte berühmte Federstrich des Gesetz-
gebers, der eine ganze Bib l io thek zur Makulatur werden läßt, elegant genug 
ausfiel, um das Entstehen einer neuen Bib l io thek hintanzuhalten, . . . " , hat 
sich deshalb inzwischen als nur allzu berechtigt erwiesen. Grundlegende Pro-
bleme des Betriebsübergangs, insbesondere bezüglich der Tatbestandsvoraus-
setzungen, kehren eben nunmehr auf der Auslegungsebene des § 613a B G B 
wieder 1 0 . Eine umfangreiche Rechtsprechung und eine Vielzahl von Darstel-
lungen in der Li teratur haben zwischenzeitlich eine neue Bib l io thek anwach-
sen lassen, die der früheren  in nichts nachsteht11 . Deshalb verwundert es 
nicht, daß § 613a B G B mitt lerwei le als eine „Zent ra lnorm des Arbeits-
rechts" 1 2 bzw. als „L iebl ingskind rechts- und wirtschaftswissenschaftlicher 

s. insoweit auch Borngräber,  Betriebsübergang, S. 32f.; ebenso Tschöpe,  Betriebsinha-
berwechsel, S. 16; vgl. hierzu ferner  Neumann-Duesberg,  BB 1971, 969 (969), der es zu 
Recht als auffällig  bezeichnet, daß auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
zwar die betriebl. Mitbestimmung, nicht aber § 613a BGB eine Rolle spielte; ähnlich 
Κ Schmidt,  BB 1971, 1199 (1199). 

7 So etwa Herschel,  Z fA 1977, 219 (233); vgl. desweiteren z.B. Auhagen, der erheb-
liche Rechtsunsicherheiten in der Praxis auf die unklare Tatbestandsfassung des § 613a 
BGB zurückführt  (Diskussionsbeitrag beim 54. DJT., M 161 [162]); Staudinger-
Richardi,  BGB, § 613a Rdnr. 8, spricht von einer rechtsdogmatisch fehlerhaften 
Formulierung. Es ist schon bezeichnend, wenn gerade im Zusammenhang mit § 613a 
BGB wiederholt auf die Unzulänglichkeit des Gesetzgebers (vgl. etwa Lieb,  Arbeits-
recht, 1. Aufl., 1975, § 2 13; hieran anschließend z.B. Lepke,  BB 1979, 526 [526]), die 
häufig in reiner „Flickschusterei" (so ausdrücklich Schwer  dtner,  Anm. zu BAG ν. 
24. 3. 77 - SAE 1978, 57 [61]) gipfelt, hingewiesen wird. 

8 Sollte der Gesetzgeber davon ausgegangen sein, etwaige Probleme durch eine 
Anlehnung der Vorschrift  an die „einschlägige Rechtsprechung" (BT-Drucks. VI/1786, 
S. 59) in Grenzen halten zu können, so wurde offensichtlich  übersehen, daß zwar eine 
einschlägige, d.h. zur Betriebsnachfolge gehörige, aber keine einheitliche Rechtspre-
chung vorlag; ebenso Krejci,  Betriebsübergang, S. 245, dort auch Fn. 21; Schreiber, 
RdA 1982,137 (141); vgl. hierzu auch die Darstellung von Pottmeyer,  § 613a BGB und 
Mitbestimmung, S. 68ff. 

9 Krejci,  Betriebsübergang, S. 238. 
1 0 s. hierzu Steckhan,  in: Festschr. f. Schnorr v. Carolsfeld, 1972, S. 463 (470), der 

dies schon kurz nach Inkrafttreten  des § 613a BGB mutmaßte; vgl. insoweit auch 
Hadding  /  Häuser,  Anm. zu B A G ν. 18. 8. 76 - SAE 1978, 52 (54), die diese Ver-
mutung schon bald bestätigt sahen; ähnlich Schwer  dtner,  Anm. zu BAG ν. 24. 3. 11 -
SAE 1978, 57 (60f.); weniger skeptisch insoweit Heckelmann,  Z fA 1973, 425 (473) und 
wohl auch Hofmann,  Z fA 1974, 333 (352), die insoweit ausdrücklich Stellung genom-
men haben; vgl. in diesem Zusammenhang etwa auch die Feststellungen von Birk, 
Anm. zu BAG ν. 2. 10. 74 - EzA Nr. 1 zu § 613a BGB, vor I , wonach sich allein mit 
der Kodifikation eben „keine Wunder vollbringen" lassen und Streitfragen  letztlich 
immer zurückbleiben werden. 

1 1 Vgl. u.a. die Feststellungen von Bracker,  Betriebsübergang und Betriebsverfas-
sung, S. 13; Willemsen,  ZIP 1986, 477 (477); Loritz,  RdA 1987, 65 (65), m.w.Nachw. 
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Diskussion"1 3 angesehen wird. D ie Erwartungen, die an ein Eingreifen des 
Gesetzgebers geknüpft wurden, haben sich also nur teilweise er fü l l t 1 4 . 

B . P r o b l e m s t e l l u n g 

I . Allgemein 

1. Eingrenzung der Thematik 

Die vorliegende Arbe i t befaßt sich nicht mi t allen im Rahmen des § 613a 
B G B auftretenden Fragestellungen, sondern beschränkt sich im wesentlichen 
auf das Tatbestandsmerkmal des Betriebs  bzw. Betriebsteils,  d .h . auf die 
Frage, welche Anforderungen  an den übergehenden Betrieb bzw. Betriebsteil 
zu stellen sind, um von einem Betriebsübergang 15 mi t all den daraus resultie-
renden Rechtsfolgen sprechen zu können. V o n vorneherein außer Betracht 
bleiben sollen zwei weitere, in diesem Zusammenhang diskutierte Problem-
kreise: Z u m einen die Fälle, bei denen schon der Wechsel des Betriebsinha-
bers fraglich is t1 6 , und zum anderen jene, bei denen Ungewißheit darüber 
besteht, ob es sich um einen Übergang „durch Rechtsgeschäft" handel t1 7 . 

12 Willemsen,  Anm. zu BAG ν. 20. 11. 84 - AP Nr. 38 zu § 613a BGB, vor I ; ders., 
ZIP 1986, 477 (477); im Anschluß hieran etwa Reiff,  Anm. zu BAG ν. 3. 7. 86 - SAE 
1988, 50 (55). 

13 Angermann, Diss. Hamburg 1987, S. 107. 
1 4 Ähnlich Birk,  Anm. zu BAG ν. 2. 10. 74 - EzA Nr. 1 zu § 613a BGB, vor I ; s. fer-

ner Hadding  /  Häuser,  Anm. zu BAG ν. 18. 8. 76 - SAE 1978, 52 (54); desweiteren 
etwa Schwerdtner,  Anm. zu BAG ν. 24. 3. 77 - SAE 1978, 57 (62f.); Kraft,  in: 
Festschr. 25 Jahre BAG, 1979, S. 299 (302); vgl. auch Schreiber,  RdA 1982,137 (138). 

1 5 Um etwaige MißVerständnisse bereits im Vorfeld auszuräumen, sei schon hier 
klargestellt, daß im Rahmen dieser Arbeit immer nur dann von einem Betriebsübergang 
gesprochen wird, wenn anläßlich der Übertragung von „wirtschaftlichen Einheiten" die 
Übertragung des Betriebes i.S. einer „arbeitstechnischen Einheit" in Rede steht. Inso-
weit etwas verwirrend und gewissermaßen beispielhaft für die mitunter anzutreffende 
Begriffsunklarheit  Hofmann  (in: Festschr. f. Pleyer, 1986, S. 319 [319]), der zwar 
zunächst den Begriff  „Betriebsübergang" als „terminus technicus" für ungenau hält und 
deshalb unter Bezugnahme auf Bauer  (Unternehmensveräußerung, S. 23) meint, daß 
man zutreffender  von Unternehmensübertragung sprechen sollte, schließlich aber doch 
auf den „gewohnten Begriff"  zurückgreift.  Mit diesem verbindet er dann aber nicht -
wie sonst üblich - nur allein arbeitsrechtliche Aspekte sondern den komplexen Vor-
gang, der gemeinhin mit den Begriffen  Unternehmensübergang bzw. Unternehmens-
veräußerung gleichgesetzt wird; s. insoweit etwa auch Lieb,  in: Gutachten und Vor-
schläge zur Überarbeitung des Schuldrechts (Hrsg. Bundesminister der Justiz), Bd. I I I , 
S. 202, der den Terminus „Unternehmensübergang" gleichfalls für besser erachtet; vgl. 
hierzu auch unten unter 2. Teil A. 

1 6 Probleme ergeben sich insoweit insbesondere bei gesellschaftsrechtlichen Vorgän-
gen, z.B. bei Gesellschafterwechsel in Personengesellschaften; vgl. hierzu Seiter, 
Betriebsinhaberwechsel, Β IV lb ; Schaub, ArbRGeg, Bd. 18 (1981), S. 71 (75); neuer-
dings Schmalenberg,  NZA 1989, Beil. Nr. 3, S. 14 (15). 
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